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►AKTUELL: CORONA-WIRTSCHAFT II

Auch in wirtschaftspraktischen Themen hat sich der 
Gesetzgeber als sehr zügig handlungsfähig erwiesen, 
wenn es um Reaktionen auf die Corona-Krise ging. 
Dies zeigt z. B. das Gesetz vom 27.03.2020 über Maß-
nahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Ver-
eins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur 
Bekämpfung von Auswirkungen der COVID-19-Pan-
demie. Dort ist z. B. geregelt, dass eine Aktiengesell-
schaft die Hauptversammlung 2020 im Wege elekt-
ronischer Kommunikation durchführen und eine 
GmbH Beschlüsse in Text- oder Schriftform auch 
ohne Einverständnis sämtlicher Gesellschafter fassen 
darf. Vereinsvorstände und Verwalter von Woh-
nungseigentümergemeinschaften bleiben zunächst 
im Amt, wenn eine Neuwahl nicht stattfinden kann. 
Die Regelungen erscheinen mir grundsätzlich sach-
gerecht und gut. Allerdings muss man auch beden-
ken, dass die Konsequenzen aus zwei Monaten star-
ker Handlungseinschränkungen und einer nicht 

prognostizierbar langen Phase voraussichtlich 
schwächerer Handlungseinschränkungen verhält-
nismäßig bleiben müssen. Immerhin besteht das Ri-
siko, dass die Angriffsmöglichkeiten gegen Interes-
senkonflikte und schlechte Unternehmensführung 
reduziert werden, solange Schutzvorschriften und 
Minderheitenrechte eingeschränkt werden. 
Bei der Mehrzahl der Rechtsformen ist der Gesetz-
geber mit der Entscheidungsdigitalisierung eher zu-
rückhaltend. Relativ weitgreifend ist m. E. hingegen, 
dass Aktiengesellschaften verlangen können, dass 
Fragen bis spätestens zwei Tage vor der Hauptver-
sammlung im Wege elektronischer Kommunikation 
einzureichen sind. Man darf annehmen, dass sich 
z. B. der Aufsichtsrat der Deutschen Bank AG nicht 
allzu schwergetan haben wird, hiervon Gebrauch zu 
machen, während Berufskläger schwere Geschütze 
auffahren und vermutlich reale Führungsschwächen 
wohl auch mit einem gewissen Genuss zelebrieren. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG MAI UND JUNI 2020 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 11.05.2020 10.06.2020 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag – 10.06.2020 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag – 10.06.2020 

Umsatzsteuer2 11.05.2020 10.06.2020 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 14.05.2020 15.06.2020 

Gewerbesteuer 15.05.2020 – 

Grundsteuer 15.05.2020 – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 18.05.2020 – 

Sozialversicherung4 27.05.2020 26.06.2020 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an Anteilseigner an das zu-
ständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, 

dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfrist endet damit entsprechend früher. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

4 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu 
vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. 
Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuch-
führung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauf-
tragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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►ARBEITGEBER/ARBEITNEHMER 

Allein Führungskräften vorbehaltene Betriebsver-
anstaltung darf nicht pauschal besteuert werden 
Eine Firma veranstaltete im Oktober 2015 eine Jah-
resabschlussfeier, zu der nur Führungskräfte einge-
laden waren. Durch Speisen, Getränke, Dekoration 
und Unterhaltungsangebote kamen Aufwendungen 
in Höhe von ca. 17.000 Euro zusammen. Dieser Be-
trag wurde pauschal mit 25 % nach einer Vorschrift 
der Pauschalierung der Lohnsteuer im besonderen 
Fall der Betriebsveranstaltung versteuert. Dem folgte 
das Finanzamt nicht, da die Veranstaltung nicht al-
len Arbeitnehmern der Firma offen gestanden habe. 
Das Finanzgericht Münster hat die Klage der Firma 
abgewiesen, da die Aufwendungen für die Jahresab-
schlussfeier zu Arbeitslohn der Teilnehmer führten. 
Die Möglichkeit einer Pauschalbesteuerung einer 
Betriebsveranstaltung setze nach der Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs voraus, dass die Teil-
nahme allen Betriebsangehörigen offenstehe. Das 
Merkmal des „Offenstehens“ sei Voraussetzung für 
die Anwendung der Pauschalbesteuerung. Es sei der 
Zweck der Pauschalbesteuerung, eine einfache und 
sachgerechte Besteuerung der Vorteile zu ermögli-
chen, die bei der Belegschaft im Ganzen, also von 
Arbeitnehmern aller Lohngruppen, anfielen. 

Corona-Krise: Werbungskostenabzug für ein Ar-
beitszimmer? 
Ob Werbungskosten für ein häusliches Arbeitszim-
mer geltend gemacht werden können, hängt zu-
nächst davon ab, ob ein „Arbeitszimmer“ im steuer-
rechtlichen Sinn zur Verfügung steht. Es muss sich 
um einen separaten Raum handeln. Ein Schreibtisch 
im Schlafzimmer oder Wohnzimmer genügt nicht. 
Ebenso ist ein Raum, der auch als Gästezimmer 
dient, kein „Arbeitszimmer“. 
Wenn in Zeiten von Corona ein Arbeitnehmer von 
seinem Arbeitgeber empfohlen bekommen hat, in 
den nächsten Tagen von Zuhause zu arbeiten, das 
Bürogebäude aber nach wie vor offen ist, könnte er 
also auch an seinen üblichen Arbeitsort gehen. Wer 
aber lieber im Homeoffice arbeitet, kann keinen 
Werbungskostenabzug geltend machen, da ein ande-
rer Arbeitsplatz vorhanden und zugänglich wäre. 
Muss jedoch ein Arbeitnehmer auf Anordnung des 
Arbeitgebers in den nächsten Tagen/Wochen von 
Zuhause aus arbeiten, weil das Bürogebäude abge-
sperrt ist und es keiner betreten darf, ist ein Wer-
bungskostenabzug möglich, da kein anderer Ar-
beitsplatz zugänglich ist. 

Krankheitskosten aufgrund Wegeunfalls als Wer-
bungskosten abziehbar 
Die Klägerin erlitt durch einen Verkehrsunfall auf 
dem Weg von ihrer ersten Tätigkeitsstätte nach 

Hause erhebliche Verletzungen. Die hierdurch ver-
ursachten Krankheitskosten, soweit sie nicht von der 
Berufsgenossenschaft übernommen wurden, machte 
sie als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus 
nichtselbstständiger Arbeit geltend. Das Finanzamt 
sowie das Finanzgericht ließen den Werbungskos-
tenabzug nicht zu. 
Der Bundesfinanzhof hingegen erkannte die unfall-
bedingten Krankheitskosten als Werbungskosten an. 
Zwar seien durch die Entfernungspauschale grund-
sätzlich sämtliche fahrzeug- und wegstreckenbezo-
gene Aufwendungen abgegolten, die durch die We-
ge zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
veranlasst sind. Dies gelte auch für Unfallkosten, 
soweit es sich um echte Wegekosten handele (z. B. 
Reparaturaufwendungen). Andere Aufwendungen, 
insbesondere Aufwendungen in Zusammenhang mit 
der Beseitigung/Linderung von Körperschäden, die 
durch einen Wegeunfall zwischen Wohnung und 
erster Tätigkeitsstätte eingetreten seien, werden von 
der Abgeltungswirkung dagegen nicht erfasst. Sol-
che beruflich veranlassten Krankheitskosten könnten 
daher - neben der Entfernungspauschale - als Wer-
bungskosten abgezogen werden. 

Corona-Krise: Steuerbefreiung für Beihilfen und 
Unterstützungen für Arbeitnehmer 
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern in der Zeit 
vom 01.03. bis zum 31.12.2020 zur Abmilderung der 
Belastungen in der Corona-Krise Beihilfen und Un-
terstützungen bis zu 1.500 Euro steuerfrei in Form 
von Zuschüssen und Sachbezügen gewähren. Vo-
raussetzung ist, dass diese zusätzlich zum Arbeits-
lohn geleistet werden. Das geht aus einem Schreiben 
des Bundesfinanzministeriums hervor. 
Arbeitgeberseitig geleistete Zuschüsse zum Kurzar-
beitergeld fallen nicht unter diese Steuerbefreiung, 
genauso wenig Zuschüsse, die der Arbeitgeber als 
Ausgleich zum Kurzarbeitergeld wegen Überschrei-
tens der Beitragsbemessungsgrenze leistet. 
Die steuerfreien Leistungen müssen im Lohnkonto 
aufgezeichnet werden. Andere Steuerbefreiungen, 
Bewertungsvergünstigungen oder Pauschalbesteue-
rungsmöglichkeiten bleiben hiervon unberührt und 
können neben der hier aufgeführten Steuerfreiheit in 
Anspruch genommen werden. 

Corona-Krise: Anspruch eines Arbeitnehmers auf 
Entgelt bei behördlichen Infektionsschutzmaß-
nahmen 
Wenn ein Arbeitnehmer Adressat einer behördlichen 
Maßnahme ist, wie z. B. Tätigkeitsverbot oder Qua-
rantäne, kann er einen Entgeltanspruch gegen seinen 
Arbeitgeber haben. Das Bundesarbeitsministerium 
weist darauf hin, dass aus Sicht des Bundesgerichts-
hofs in einem solchen Fall ein vorübergehender, in 
der Person des Arbeitnehmers liegender Verhinde-
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rungsgrund bestehen kann, der den Arbeitgeber 
trotz Wegfalls der Pflicht zur Arbeitsleistung zur 
Entgeltfortzahlung verpflichtet (§ 616 BGB). Die 
Dauer der Entgeltfortzahlung hängt von den Um-
ständen des Einzelfalls ab (BGH-Az.: III ZR 43/77, 
hier: für höchstens 6 Wochen). 
In Fällen, in denen die gesetzliche Regelung durch 
Einzel- oder Tarifvertrag eingeschränkt oder ausge-
schlossen ist oder aus anderen Gründen nicht greift, 
besteht in vielen Konstellationen ein öffentlich-
rechtlicher Entschädigungsanspruch. Personen, die 
als Ansteckungsverdächtige auf Anordnung des Ge-
sundheitsamts isoliert werden und deshalb einen 
Verdienstausfall erleiden, erhalten eine Entschädi-
gung nach dem Infektionsschutzgesetz.  
Die Entschädigung bemisst sich nach dem Ver-
dienstausfall. Für die ersten sechs Wochen wird sie 
in Höhe des Verdienstausfalls gewährt. Vom Beginn 
der siebten Woche an wird sie in Höhe des Kran-
kengeldes gewährt. Arbeitnehmer erhalten von ih-
rem Arbeitgeber für die Dauer der Isolierung, längs-
tens für sechs Wochen, eine Entschädigung in Höhe 
des Nettolohns. Diese Beträge werden dem Arbeit-
geber auf Antrag erstattet. Nach sechs Wochen zahlt 
der Staat in Höhe des Krankengeldes weiter. 

►ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

Berücksichtigung der Auswirkungen des Corona-
virus bei steuerlichen Maßnahmen 
Durch das Coronavirus sind beträchtliche wirt-
schaftliche Schäden entstanden oder werden noch 
entstehen. Um unbillige Härten bei den Geschädig-
ten durch steuerliche Maßnahmen zu vermeiden, 
wird ihnen bei Stundungs- und Vollstreckungsmaß-
nahmen sowie bei Vorauszahlungen für Steuern 
durch Anpassungen entgegengekommen. Das Bun-
desfinanzministerium hat dazu Folgendes mitgeteilt: 
· Nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich 

betroffene Steuerpflichtige können bis 31.12.2020 
unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf 
Stundung der bis zu diesem Zeitpunkt bereits fäl-
ligen oder fällig werdenden Steuern, die von den 
Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes 
verwaltet werden, sowie Anträge auf Anpassung 
der Vorauszahlungen auf die Einkommen- und 
Körperschaftsteuer stellen. Diese Anträge sind 
nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichti-
gen die entstandenen Schäden wertmäßig nicht 
im Einzelnen nachweisen können. Bei der Nach-
prüfung der Voraussetzungen für Stundungen 
sind keine strengen Anforderungen zu stellen. 
Auf die Erhebung von Stundungszinsen kann in 
der Regel verzichtet werden. Zu beachten ist: 
Steueransprüche gegen den Steuerschuldner 
können nicht gestundet werden, soweit ein Drit-
ter (Entrichtungspflichtiger) die Steuer für Rech-
nung des Steuerschuldners zu entrichten, insbe-

sondere einzubehalten und abzuführen hat. Die 
Stundung des Haftungsanspruchs gegen den Ent-
richtungspflichtigen ist ausgeschlossen, soweit er 
Steuerabzugsbeträge einbehalten oder Beträge, 
die eine Steuer enthalten, eingenommen hat. 

· Anträge auf Stundung der nach dem 31.12.2020 
fälligen Steuern sowie Anträge auf Anpassung 
der Vorauszahlungen, die Zeiträume nach dem 
31.12.2020 betreffen, sind zu begründen. 

· Wird dem Finanzamt aufgrund Mitteilung des 
Vollstreckungsschuldners oder auf andere Weise 
bekannt, dass der Vollstreckungsschuldner un-
mittelbar und nicht unerheblich betroffen ist, soll 
bis zum 31.12.2020 von Vollstreckungsmaßnah-
men bei allen rückständigen oder bis zu diesem 
Zeitpunkt fällig werdenden Steuern im Sinne des 
ersten Punkts abgesehen werden. In den betref-
fenden Fällen sind die im Zeitraum ab dem Zeit-
punkt der Veröffentlichung dieses Schreibens bis 
zum 31.12.2020 verwirkten Säumniszuschläge für 
diese Steuern zum 31.12.2020 zu erlassen. Die Fi-
nanzämter können den Erlass durch Allgemein-
verfügung regeln. 

Für die mittelbar Betroffenen gelten die allgemeinen 
Grundsätze. 

Weiterverkauf von Tickets für das Champions 
League-Finale ist privates Veräußerungsgeschäft 
UEFA-Website zwei Tickets für das Finale der UEFA 
Champions League in Berlin zugelost bekommen 
(Anschaffungskosten: 330 Euro) und diese im Mai 
2015 über eine Ticketplattform wieder veräußert. Sie 
erzielten mit dem Verkauf einen Veräußerungserlös 
(abzüglich Gebühren) in Höhe von 2.907 Euro. Die 
Kläger gingen von einer Steuerfreiheit des Veräuße-
rungsgeschäfts aus. Das Finanzamt erfasste den Ge-
winn bei deren Einkommensteuerfestsetzung. Das 
Finanzgericht teilte die Ansicht der Kläger. 
Der Bundesfinanzhof folgte dem nicht. Er entschied, 
dass die Kläger mit der Anschaffung und entgeltli-
chen Veräußerung der Tickets innerhalb der Jahres-
frist ein privates Veräußerungsgeschäft verwirklicht 
haben. Die Tickets stellen insbesondere keine „Ge-
genstände des täglichen Gebrauchs“ dar, sodass sie 
nicht von der Besteuerung ausgenommen seien. 

►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER/VERMIETER 

Energetische Sanierungskosten: Steuerermäßigung 
nur mit Bescheinigung 
Wer eine selbst genutzte Immobilie von einem Fach-
betrieb energetisch sanieren lässt, kann ab diesem 
Jahr eine Steuerförderung erhalten, wenn das Fach-
unternehmen eine entsprechende Bescheinigung 
ausstellt. Dafür muss ein amtlicher Vordruck ver-
wendet werden, den das Bundesfinanzministerium 
aktuell veröffentlicht hat. 
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Die Steuerermäßigung gilt für energetische Sanie-
rungsmaßnahmen, mit denen nach dem 31.12.2019 
begonnen wurde. Pro Objekt beträgt die Steuerer-
mäßigung 20 % der Aufwendungen, insgesamt ma-
ximal 40.000 Euro. Allerdings wird der Abzug von 
der Steuerschuld über drei Jahre verteilt. In dem 
Jahr, in dem die Baumaßnahme fertiggestellt wurde, 
sowie im folgenden Kalenderjahr können bis zu 7 % 
der Aufwendungen – höchstens jeweils 14.000 Euro 
– und im darauffolgenden Kalenderjahr 6 % der 
Aufwendungen – höchstens 12.000 Euro – steuer-
mindernd geltend gemacht werden. 

►UNTERNEHMER/BETEILIGUNGEN 

Corona-Krise: Herabsetzung des Gewerbesteuer-
messbetrages für Zwecke der Vorauszahlungen 
möglich 
Die obersten Finanzbehörden der Länder haben 
gleichlautende Erlasse zu gewerbesteuerlichen Maß-
nahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen 
des Corona-Virus veröffentlicht. 
Bei der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrages 
für Zwecke der Vorauszahlungen gilt Folgendes: 
Das Finanzamt kann bei Kenntnis veränderter Ver-
hältnisse hinsichtlich des Gewerbeertrages für den 
laufenden Erhebungszeitraum die Anpassung der 
Gewerbesteuer-Vorauszahlungen veranlassen. Das 
gilt insbesondere für die Fälle, in denen das Finanz-
amt Einkommensteuer- und Körperschaftsteuervo-
rauszahlungen anpasst.  
Nachweislich unmittelbar und nicht unerheblich be-
troffene Steuerpflichtige können bis zum 31.12.2020 
unter Darlegung ihrer Verhältnisse Anträge auf Her-
absetzung des Gewerbesteuermessbetrages für Zwe-
cke der Vorauszahlungen stellen. Diese Anträge sind 
nicht deshalb abzulehnen, weil die Steuerpflichtigen 
die entstandenen Schäden wertmäßig nicht im Ein-
zelnen nachweisen können.  
Wenn das Finanzamt eine Festsetzung des Gewerbe-
steuermessbetrages für Zwecke der Vorauszahlun-
gen vornimmt, ist die betreffende Gemeinde hieran 
bei der Festsetzung ihrer Gewerbesteuer-Voraus-
zahlungen gebunden. Für etwaige Stundungs- und 
Erlassanträge gilt auch im Hinblick auf einen mögli-
chen Zusammenhang mit Auswirkungen des 
Coronavirus, dass diese an die Gemeinden und nur 
dann an das zuständige Finanzamt zu richten sind, 
wenn die Festsetzung und Erhebung der Gewerbe-
steuer nicht den Gemeinden übertragen worden ist. 

Gravierende Mängel bei der Kassenführung füh-
ren zu Hinzuschätzungen des Finanzamts 
Der Betreiber eines Sushi-Restaurants, der die meis-
ten Einnahmen in bar erzielte, setzte eine elektroni-
sche Registrierkasse älteren Baujahres ein. Fiskal-
journaldaten konnte die Kasse nicht speichern und 

in der Kasse zunächst gespeicherte Daten wurden 
aufgrund begrenzter Speichermöglichkeiten über-
schrieben. Die ausgedruckten Tagesendsummenbons 
(Z-Bons) wurden am Ende des Geschäftstages auf-
bewahrt, aber die von der Kasse ausgedruckten Wa-
rengruppenberichte wurden vernichtet. Für unbare 
Kreditkarten- und EC-Karten-Umsätze gab es ein 
entsprechendes Kartenlesegerät. Im Kassensystem 
fand aber keine Trennung der baren von den unba-
ren Einnahmen statt, weshalb sämtliche Einnahmen 
als Bareinnahmen ausgewiesen wurden. Die Tages-
einnahmen wurden in einem Kassenbuch erfasst, das 
mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogramms er-
stellt wurde. Eine Außenprüfung ergab, dass die 
eingesetzte Kasse Aufzeichnungsmängel aufweist, 
weil die erfassten Tageseinnahmen täglich gelöscht 
würden, bis auf das Benutzerhandbuch weder Or-
ganisationsunterlagen noch die Verfahrensdokumen-
tation zur elektronischen Registrierkasse vorgelegt 
werden konnten und bar und unbar vereinnahmte 
Einnahmen jeweils nicht gesondert festgehalten 
würden. Es wurden daher Hinzuschätzungen vor-
genommen und der Fall ging vor Gericht. 
Das Finanzgericht Münster stellte klar, dass eine 
Schätzungsbefugnis gegeben ist, weil die Buchfüh-
rung der Besteuerung nicht zugrunde gelegt werden 
kann und auch die Höhe der vom Finanzamt vorge-
nommenen Hinzuschätzungen im Ergebnis nicht zu 
beanstanden ist. Es liege ein gravierender formeller 
Mangel bereits darin, dass der Betreiber des Sushi-
Restaurants seine Aufzeichnungen mittels Tabellen-
kalkulationsprogramm (hier Standardsoftware: 
Numbers für Mac) geführt hat. Des Weiteren sei die 
sog. Kassensturzfähigkeit im Betrieb des Sushi-
Restaurants nicht gewährleistet. 

►UMSATZSTEUER 

Einfuhr von medizinischer Ausrüstung aus Nicht-
EU-Ländern von Zöllen und Mehrwertsteuer be-
freit 
Im Kampf gegen das Coronavirus hat die EU-
Kommission am 03.04.2020 beschlossen, den Anträ-
gen der Mitgliedstaaten und des Vereinigten König-
reichs auf eine vorübergehende Befreiung der Ein-
fuhr von Medizinprodukten und Schutzausrüstun-
gen aus Drittländern von Zöllen und Mehrwertsteu-
er stattzugeben. Dadurch wird die Belieferung von 
Ärzten, Pflegepersonal und Patienten mit der drin-
gend benötigten medizinischen Ausrüstung finanzi-
ell erleichtert. Die Maßnahme betrifft Masken und 
Schutzausrüstung sowie Testkits, Beatmungsgeräte 
und andere medizinische Ausrüstung. Sie gilt für 
einen Zeitraum von 6 Monaten, kann jedoch noch 
weiter verlängert werden.  
Der Beschluss gilt für alle Einfuhren rückwirkend ab 
dem 30.01.2020. 


